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Len des MfS, einschließlich auf den Führungswegen Verhofte- 
'-'er in De reich des Untersuchungsorgans , zu installieren.

Der rorderung, daß in allen Bereichen der Unferouchungs- 
hsftsnstalf, in denen Verlief Le re, gevühr L werden bzw. sich 
außerhalb ihrer Verwahrräume aufhalten (Stationen des Ver- 
wahrhauses, Treppenhäuser, Flure des Bereiches Untersu- 
chungscrgan, Faune für‘Aufnahne und Erkennungsdienst, Be
reich medizinischer Dienst), sicher -funktionierende Alorn- 
anlaren vorhanden sein müssen, wird an optimalsten die 
nach den Rühesiromprinzip arbeitende Reißleinenanlaoo ge
recht. Sie hat sich in der Praxis sehr gut bewährt, weil 
bei Störungen der Ordnung und Sicherheit in der Untersuchung 
häftanstalt durch die Mitarbeiter der Untersuchungshaften- 
•stalt unmittelbar an Ereignisort, ohne -Vage zurücklegen zu 
müssen, sofort Alarm ausge löst werden kann. Aus diesen Grun
de werden.in Untersuchungshaftvollzug des MfS drahtgebunde
ne Notrufgeber außer bei Uncersuchungsführern des Untersu
chungsorgans oder in Postentürmen und anderen Anlagen zur 
Sicherung des Aufenthaltes in Freien, abgelehnt. In bestimm
ten Abständen angebrachte Notrufgeber bieten keine sichere/Gewähr, daß bei körperlichen Angriffen ‘-Verhafteter auf die 
Sicherungskräfte während der Führung, der Angegriffene in 
der Lage ist, Alarm auszulösen. Die Betätigung der Reißlei- 
ne ist dagegen selbst im Fallen möglich.

-o _
Die Alarmanlagen sind in allen Untersuchungsnaftanstalten 
des MfS schrittweise zu kombinieren mit elektro-technischen 
bzw. elektronischen Verrlegelungsanlagen der Schloßsysferne .

technische Aufwand zur Installierung die- 
tems ist gerechtfertigt, weil die Praxis 
aftansfalten, in denen dieses Sicherungs

system bereits installiert ist, beweist, daß ein hoher Si
cherheitskoeffizient erreicht wird. Fluchtversuche Verhafte
ter, selbst unter Beteiligung Verhafteter mehrerer Verwahr-
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